
Entscheidung des Parteitages 
 
Angenommen:     Abgelehnt:  
 
Überwiesen an: ____________________________________________________ 
 
Stimmen dafür: __________ dagegen: __________ Enthaltungen: ___________ 
 
Bemerkungen: ____________________________________________________ 

F   Parteiinterna 
 

F.11 Änderung der Landessatzung im § 42 – Aufstellung von 
Landeslisten 

 
EinreicherIn:  Landesvorstand, Satzungskommission  

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Landesparteitag möge die Landessatzung wie folgt ändern: 

 
Füge in §42 der Landessatzung folgende Paragraphen ein: 
 
(8) Bei Listenaufstellungen und der Erstellung von Personalvorschlägen zu Landtags- und Bundestagswahlen 

sowie bei Nominierungen von Kandidatinnen und Kandidaten für das Europäische Parlament ist in den 

Bewerbungsunterlagen als auch den Wahlzetteln neben den Namen der Kandidierenden in gleicher Form und 

Größe die Anzahl der vollen im jeweiligen Parlament absolvierten Jahre als Mandatsträgerin bzw. 

Mandatsträger zu nennen. 

 
Begründung: Mit diesem Antrag wird den Listen aufstellenden Versammlungen als auch Personalvorschläge 
unterbreitenden Versammlungen kenntlich gemacht, wie lange Kandidierende bereits im jeweiligen 
Parlament als MandatsträgerInnen verbracht haben. 
 
 
 


